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Waldputz in Grosselfingen 
 
Am Samstag, den 21.03.2026, findet eine Waldputzaktion im Gemeindewald Grosselfingen 
statt. Beginn ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz im Gewann Umlauf nördlich von 
Grosselfingen. Es werden Wuchshüllen im Gemeindewald abgebaut und Müll eingesammelt. 
Über helfende Hände würden wir uns sehr freuen. Um Voranmeldung mit Personenzahl bei 
Herrn Robin Kübler per Mail an Robin.Kuebler@zollernalbkreis.de wird gebeten.  
 
 
 

Wahlergebnis zum 18. Landtag von Baden-Württemberg 
08. März 2026 

 
Dank an Wähler/innen 

 
Die Wahlbeteiligung von 67 % in Grosselfingen bei der Landtagswahl Baden-Württemberg 
ist ein starkes Zeichen für das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an unserer Demokratie. 
 
Ein herzlicher Dank gilt allen Wählerinnen und Wählern, die mit ihrer Stimmabgabe 
Verantwortung übernehmen und unsere Demokratie aktiv mitgestalten. Die regelmäßigen 
Wahlen sind für eine lebendige Demokratie eine unverzichtbare und unerlässliche 
Voraussetzung. 
 
Vielen Dank.  
 
Ihr  
 
Friedrich Hubert Dieringer 
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Feuerwehr, Notarzt, Notfall: 112 
Polizei: 110 
Polizei Bisingen: 07476/94 33-0 
Krankentransport: 19 222 
 
Giftzentrale Freiburg: Tel. (0761) 1 92 40 
 
 
 
 
 
In ganz Deutschland gilt die Tel-Nr. 116 117 für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst. 
Ohne Vorwahl und kostenlos. 
Wenn die Arztpraxen zu sind, helfen Ihnen die Ärzte des ärztlichen Bereitschaftsdiensts. Der 
Ärztliche Bereitschaftsdienst ist außerhalb der Sprechzeiten von Montag bis Freitag, in der 
Nacht, an den Wochenenden und an den Feiertagen über die Rufnummer 116117 
erreichbar. 
 
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117 
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digital eine medizinische 
Ersteinschätzung und Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprechstunde 
empfohlen, kann direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden 
Der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen steht Ihnen in ganz 
Deutschland zur Verfügung. Der Anruf ist kostenlos. 
 
Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienstpraxen an den Krankenhäusern Albstadt und 
Balingen lauten an Wochenenden und Feiertagen von 08:00 Uhr - 22:00 Uhr. Mobile 
Patienten können jederzeit ohne Anmeldung dorthin kommen (auch in der Nacht). Patienten, 
die aus Krankheitsgründen nicht in der Lage sind, die Bereitschaftsdienst-Praxen 
aufzusuchen, werden über die 116117 an den Fahrdienst vermittelt, der sie dann zuhause 
aufsucht. 
 
Unter der Woche ab 19.00 Uhr werden Sie vom Bereitschaftsarzt entweder in dessen 
Praxis behandelt oder bei Bedarf aufgesucht. 

Feuerwehr und Rettungsleitstelle Zollernalb 

Notruf / Ärztliche Bereitschaftsdienste 

Ärztliche Bereitschaftsdienste 



 
Anschrift der Bereitschaftspraxis Albstadt: 
 
Bereitschaftspraxis Albstadt 
Zollernalb Klinikum 
Friedrichstr. 39 
72458 Albstadt 
 
 
Änderung der Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxis 
Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) muss vorübergehend die 
Öffnungszeiten der allgemeinen Bereitschaftspraxen in Baden-Württemberg einschränken. 
Hintergrund ist ein Urteil des Bundessozialgerichtes (BSG), das weitreichende 
Konsequenzen für den ärztlichen Bereitschaftsdienst hat und daher Anpassungen an der 
Struktur erforderlich macht. Diese Änderung gilt ab 25.10.2023 und vorerst bis auf Weiteres. 
  
Wir bitten Sie, die aktuellen Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxis auf unserer Homepage 
unter nachfolgendem Link https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-
finden einzusehen.  
Patientinnen und Patienten können zu den Öffnungszeiten ohne vorherige Anmeldung in die 
Bereitschaftspraxis kommen. Für nicht gehfähige Patienten kann in dringenden Fällen und 
einer erforderlichen Akutbehandlung ein Hausbesuch über die 116117 angefragt werden. Bei 
medizinischen Notfällen, insbesondere bei Verdacht auf Herzinfarkt und Schlaganfall, muss 
sofort der Rettungsdienst unter der 112 alarmiert werden. 
 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Kindernotfallsprechstunde am 
Klinikum Albstadt Ende 2023 eingestellt wurde.  
  
Für die Eltern stehen analog der Versorgung an den Wochenenden und Feiertagen die 
Kinder- und Jugendärztlichen Bereitschaftspraxen in Tübingen und Reutlingen zur 
Verfügung. Ebenso bleiben die Allgemeinen Bereitschaftspraxen in Albstadt und Balingen 
weiter unverändert bestehen. Diese Strukturen stehen weiterhin für die Bevölkerung zur 
Versorgung dringender Akutfälle zur Verfügung.  
  
Kinderärztliche Bereitschaftspraxen sind im Land bisher immer an eine Kinderklinik 
angebunden. Da es im Zollernalbkreis keine Kinderklinik gibt, wurde dort auf Initiative der 
ansässigen Kinder- und Jugendärzte eine freiwillige Sprechstunde an Sonntagen zusätzlich 
zu ihren eigentlichen Diensten eingeführt. Inzwischen nehmen zu wenige Kinderärzte an 
dem Angebot teil, so dass die Kindersprechstunde nicht mehr vorgehalten werden kann. 
 
Der nachfolgenden Aufstellung können Sie sowohl die Anschrift, die Rufnummer als auch die 
Öffnungszeiten der allgemeinärztlichen Bereitschaftspraxen Albstadt und Balingen und die 
kinderärztlichen Bereitschaftspraxen Tübingen und Reutlingen entnehmen. 
  
 
Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (allgemein,- kinder-, augen- und 
HNO-ärztlicher Bereitschaftsdienst): 116117 (Anruf ist kostenlos). Ärztliche Hilfe 
erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnummer 116117 oder online über das 
„Patienten-Navi“ unter www.116117.de  
  
Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Balingen 
Zollernalb Klinikum  
Tübinger Str. 30 
72336 Balingen 
  
Öffnungszeiten:  
Sa, So und an Feiertagen von 9:00 – 19:00 Uhr. 
 
  
Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Tübingen 

https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden
https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden
http://www.116117.de/


Universitätsklinikum Tübingen, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
Hoppe-Seyler-Str. 1 
72076 Tübingen 
  
Öffnungszeiten 
Sa, So und an Feiertagen von 10:00 – 18:00 Uhr 
 
  
Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Reutlingen 
Klinikum am Steinenberg 
Steinenbergstr. 31 
72764 Reutlingen 
  
Öffnungszeiten 
Sa, So und an Feiertagen von 9:00 – 13:00 Uhr und 15:00 – 19:00 Uhr   
  
 
Notfallpraxis HNO Tübingen  
Universitätsklinikum Tübingen 
Elfriede-Aulhorn-Str. 5 
72076 Tübingen 
  
Öffnungszeiten 
Sa, So und an Feiertagen 8:00 – 20:00 Uhr 
 
  
Gerne können Sie jederzeit selbst die aktuellen Informationen zu unseren Notfallpraxen auf 
unserer Homepage einsehen: https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-
finden 
  
  
Hinweis: Für den Zahnärztlichen Notdienst sowie den Apothekennotdienst ist die KVBW 
nicht zuständig.  
  
Zahnärztlicher Notfalldienst 
Den zahnärztlichen Notfalldienst erreichen Sie unter der Tel. 01801 / 116 116 (0,039 €/min). 
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst. 
Hier erhalten Sie Auskunft, welche Zahnarztpraxen in Ihrer unmittelbaren Umgebung 
Notdienst haben. 
  
Apothekennotdienstbereitschaft 
Die Apothekennotdienst-Hotline der deutschen Apotheker erreichen Sie kostenlos aus dem 
deutschen Festnetz unter 0800 00 22833 oder von einem Mobiltelefon unter 22833 (max. 69 
Cent/Min.). Mit der Apotheken- und Notdienst-Suche von apotheken.de finden 
Sie deutschlandweit jederzeit eine offene Apotheke. Abends oder am Wochenende finden 
Sie Apotheken mit Nachtdienst, Wochenend-Bereitschaft oder Sonntagsdienst. 
 
 
  
 
 
 
Gynäkologischer Ärztlicher Bereitschaftsdienst und Geburtshilfe 
Balingen – über die Kreisklinik: 07433/9092-0 
 
HNO-Ärztlicher Bereitschaftsdienst an Wochenenden und Feiertagen in der HNO-
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Tübingen – HNO-Klinik, Elfriede-Aulhorn-Straße 
5, Gebäude 600, Tübingen 
 

Fachärztlicher Bereitschaftsdienst 

https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden
https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden
https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst
http://apotheken.de/


Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Der Bereitschaftsdienst dauert von Samstag 8.00 bis Montag 8.00 Uhr. An Feiertagen und 
Brückentagen dauert der Dienst von 8.00 bis 8.00 Uhr des folgenden Tages. 
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst für Baden-Württemberg an den Wochenenden und an 
den Feiertagen ist unter folgender einheitlicher Bereitschaftsdienst-Nummer erreichbar: 
0761/12012000 
 
 
 
 
 
Die Telefonnummer des jeweiligen tierärztlichen Bereitschaftsdienstes erfahren Sie über den 
Anrufbeantworter Ihres Tierarztes. 
 
 
www.aponet.de 
 
kostenfreie Rufnummer Festnetz: 0800 00 22 8 33 
Rufnummer für Mobiltelefone (Kosten max. 69ct/Min): 22 8 33 
Der Apotheken-Bereitschaftsdienst gilt außerhalb der üblichen Öffnungszeiten, und zwar 
werktags von 18.30 Uhr bis 8.30 Uhr des folgenden Tages, samstags von 12.30 Uhr bis 8.30 
Uhr des folgenden Tages, sonntags sowie an Feiertagen von 8.30 bis 8.30 Uhr des 
folgenden Tages. 
 
 
Kinder- und Jugendtelefon des Kinderschutzbundes 
 
Tel. 0800 - 111 0 333 
Die Nummer gegen Kummer - kostenlos und anonym 
 
Ökumenische Telefon-Seelsorge - Tag und Nacht - kostenfrei 
Tel. (0 800) 111 0 111 
Tel. (0 800) 111 0 222 
 
Betreuungsverein SKM Zollern 
SKM Zollern, Gutleuthausstraße 8, 72379 Hechingen 
Montag bis Freitag 08:30 bis 12:30 Uhr und nach Vereinbarung 
Telefon: 07471/933240 
 
 
 
 
 
Stromversorgung EnBW 
Telefon: 0800/3629-477 
 
Wasserversorgung 
Raible Wassertechnik 
Telefon: 07433/2701942 
 
Kabelfernsehen 
Unitymedia GmbH 
Tel. (0800) 88 88 112 
Fax. (0800) 88 88 115 
https://kabel.vodafone.de/hilfe_und_service/stoerungshilfe 
 
 
zollernalb-data GmbH 
Tel. (07433) 9989 5899 

Störungen 

Seelsorge / Betreuungsdienste 

Apotheken Bereitschaftsdienst 
 

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 

http://www.aponet.de/
https://kabel.vodafone.de/hilfe_und_service/stoerungshilfe


Fax: (07433) 9989 585898 
service@zollernalbdata.de 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nachrichtenblatt 
 
Das nächste Nachrichtenblatt erscheint am Freitag, den 27. März 2026. 
Redaktionsschluss ist am Mittwoch, 25. März 2026 um 15:00 Uhr.  
Später eingehende Meldungen werden nicht mehr berücksichtigt. 
 
 
 
 
 

Öffnungszeiten des Rathauses 
 
Montag bis Mittwoch, Freitag 07:45 bis 11:15 Uhr 
Mittwochnachmittag 15:00 bis 18:00 Uhr 
und 
nach Terminvereinbarung 
 
Das Rathaus ist donnerstags geschlossen. 
 
 
 
 
 
 

Standesamtliche Nachrichten Februar 2026 
 
 

Eheschließungen:  
keine 
 
 
Geburten:  
13.02.2026  Felicitas Wiest, Tochter des Simon Wiest und der Monja Wiest 
   geb. Stauß 
   
 
 
Sterbefälle: 
05.02.2026  Johannes Kilimann 
    
 
09.02.2026  Helmut Haug 
    
 
20.02.2026  Rosa Erna Bogenschütz geb. Ruff 
 

Gemeindenachrichten 

mailto:service@zollernalbdata.de


Kurzbericht aus der Gemeinderatssitzung vom 11.03.2026 

 
Bürgerfragerunde 
 
In der Bürgerfragerunde wurden keine Anfragen verzeichnet. 
 
TOP 1 Baugesuche 
 
Das Gremium beschloss einstimmig folgendes Bauvorhaben:  
a) Umbau und Sanierung des bestehenden Wohngebäudes nach Teilabbruch, 
Hohenzollernstraße 01, Flurstück 332/2, Antrag auf Baugenehmigung 
 
TOP 2 Bebauungsplan „Baindt-Kollenweiher – 2. Änderung“: Abwägung der im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung und der Behördenbeteiligung eingegangenen 
Stellungnahmen, Kenntnisnahme Planunterlagen, Satzungsbeschluss 
 
Das Gremium beschloss einstimmig: 
 

1. Die Berücksichtigung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 2 BauGB eingegangene Stellungnahmen wird gemäß Empfehlung der 
Verwaltung beschlossen. Die Bebauungsplanunterlagen werden entsprechend der 
Abwägungsbeschlüsse geändert und/oder ergänzt. 

2. Der Bebauungsplan mit Begründung und textlichen Festsetzungen wird in der Fassung 
vom 14.01.2026 vom Gemeinderat gebilligt. 

3. Die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses jeweils gültigen Rechtsgrundlagen 
(BauGB, BauNVO, PlanzV, LBO BW und GemO BW) sind Grundlage des 
Bebauungsplans bzw. der örtlichen Bauvorschriften. 

4. Die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan in der Fassung vom 14.01.2026 
werden vom Gemeinderat als Satzung beschlossen. 

5. Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB wie in der Anlage ausgeführt als 
Satzung beschlossen. 

6. Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplan ortsüblich bekannt zu machen und 
dem Landratsamt Zollernalbkreis anzuzeigen. 

 
TOP 3 Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 
 
Der Vorsitzende trug die wesentlichen Inhalte des Haushaltsplanes 2026 vor und erläuterte 
einige Punkte. Im Ergebnishaushalt 2026 sind die in den folgenden Darstellungen 
aufgezeigten ordentlichen Erträge und Aufwendungen enthalten: 
 



 

 
 
 
TOP 4 Verschiedenes, Bekanntgaben 
 
a) Wasserverlust 
 
Der Vorsitzende gab bekannt, dass hauptsächlich durch die Wasserrohrbrüche in der 
Bettwiesenstraße 10, Schützenstraße und in der Strupfegasse der Wasserverlust etwas in die 
Höhe gegangen ist. Im Jahr 2025 lag dieser bei rund 8,78 %, im Jahr 2024 bei rund 7,11 %. 
Der Vorsitzende hofft, dass es in diesem Jahr wieder weniger wird.  
 
 
 
 
 

 
Verkehrsbeeinträchtigungen 

 
 

Bereich – Grosselfingen 
 
Ab dem 12.01.2026 bis auf Weiteres kommt es im gesamten Ort aufgrund des 2. Abschnitts 
EKVO – Kanalsanierung durch die Firma LineTec, Walddorfhäslach zu 
Verkehrsbeeinträchtigungen.  
 

 
Bereich siehe Anlage 
 



In der Zeit vom 03.12.2025 bis 30.04.2026 kommt es im Bereich -siehe Anlage- aufgrund einer 
grabenlose Kanalsanierung durch die Firma Line Tec Umwelttechnik GmbH, Walddorfhäslach 
zur Fahrbahneinengung und halbseitiger Sperrung des Verkehrs.  
 
 
Bereiche  
 
 
 

 

 
 
Wir bitten die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan „Baindt-Kollenweiher – 2. 
Änderung“ und die zugehörigen örtlichen Bauvorschriften 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Grosselfingen hat am 11.03.2026 in öffentlicher Sitzung den 
Bebauungsplan „Baindt-Kollenweiher – 2. Änderung“ und die zusammen mit dem 
Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften als jeweils selbständige Satzung 
beschlossen. Das Plangebiet befindet sich im südlichen Siedlungsbereich von Grosselfingen. 
Es wird im Norden, Osten und Süden von bestehender Wohnbebauung umgeben. Nach 
Westen hin wird die Fläche durch die Bruderschaftsstraße begrenzt. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans umfasst eine Fläche von insgesamt 0,15 ha und beinhaltet das Flurstück 
8542. Der räumliche Geltungsbereich ist der beigefügten Plandarstellung zu entnehmen. 
Maßgebend für die räumliche Abgrenzung ist der zeichnerische Teil des Bebauungsplans in 
der Fassung vom 14.01.2026. Der Bebauungsplan „Baindt-Kollenweiher – 2. Änderung“ 
ersetzt in seinem Geltungsbereich alle bisher dort geltenden Bebauungspläne. 

Der Bebauungsplan (zeichnerischer Teil, textliche Festsetzungen und Begründung) sowie die 
örtlichen Bauvorschriften werden innerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten bei der 
Gemeindeverwaltung Grosselfingen an folgender Stelle zu jedermanns Einsicht 

Öffentliche Bekanntmachungen 



bereitgehalten: Gemeinde Grosselfingen, Bauamt, Bruderschaftsstraße 66, 72415 
Grosselfingen.  

 

Nach § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) werden 

 

• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und 

• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres ab der Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Der Beschluss des Bebauungsplanes „Baindt-Kollenweiher – 2. Änderung“ wird hiermit 
bekannt gemacht.  

 

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Baindt-Kollenweiher – 2. 
Änderung“ treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten 
 
 
20.03.2026 Jahreshauptversammlung, OGV 
 
21.03.2026  Albverein, Jahreshauptversammlung 
 
22.03.2026 Frühschoppen, Kaffee & Kuchen und Vesper,  

Schützenverein Grosselfingen e.V.  
 
27.03.2026 Jahreshauptversammlung, FCG 
 
03.04.2026 Forellenessen, RFG Marienhof 
 
26.04.2026 37. Wanderritt, Reit- und Fahrverein Grosselfingen e.V. 
 
 
 
 
 

Abfallkalender 

Termine 



 
Abfuhr Restmüll- und Biotonne und 
Abfuhr Restmüll-Tonne 
Freitag, 27. März 2026 
Samstag, 11. April 2026 
 
Papiertonne 
Donnerstag, 09. April 2026 
 
 
Gelber Sack 
Freitag, 20. März 2026 
Freitag, 17. April 2026 
 
 
Grünabfall 
Mittwoch, 25. März 2026 
 
 
Kühlgeräte und Bildschirmgeräte (Monitore, Fernseher) bis 
max. 50 Kg 
 
Die nächste Abholung der Kühlgeräte und Bildschirmgeräte ist am  
Mittwoch, 25. März 2026. 
 
 
Sie können Ihre abzuholenden Geräte auch direkt über die Homepage des 
Landratsamt Zollernalbkreis – Abfallwirtschaftsamt – anmelden. 
 
Hinweis: 
 
Wir bitten um Beachtung, dass die Geräte am Sammeltag ab 06:00 Uhr bereitgestellt werden 
müssen. Ferner müssen die angemeldeten Geräte am Straßenrand aufgestellt werden. Dem 
Unternehmer ist es nicht gestattet, private Höfe und Einfahrten zu befahren oder Geräte aus 
Vorgärten zu tragen. Falls die Geräte nicht in der als Adresse angegebenen Straße stehen, 
sondern "um die Ecke" oder am Hintereingang eines Hauses, so sollte dies bei der 
Anmeldung angegeben werden. 
 
Kühlgeräte, Fernseher und Monitore können Sie zu den normalen Öffnungszeiten auf der 
Kreismülldeponie Hechingen abgeben. 
 
 
Öffnungszeiten Wertstoffzentrum Bisingen, Hechinger Straße 79 
 
Donnerstag 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitag 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Samstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Treten Probleme bei der Müllentleerung auf oder haben Sie sonstige Fragen in Sachen 
Müllabfuhr, dann wenden Sie sich direkt an die Abfallberatung beim Landratsamt 
Zollernalbkreis, Telefon 07433/92-1381 oder 92-1371. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Das Sozialamt Sozialplanung, Geschäftsstelle Pflegestützpunkt / Kommunale 
Pflegekonferenz informiert: 
 

 

Perspektivwechsel auf Demenz – Michael Wissussek stellt sein Buch im 
Landratsamt vor  

 
 
Um den Umgang mit und einen neuen Blick auf Demenz geht es am Dienstag, 31. März 
2026, im Sitzungssaal des Landratsamts Zollernalbkreis. Zu Gast in Balingen ist der Experte 
und Autor Michael Wissussek.  
 
Er stellt von 16.30 Uhr an sein Buch „Seitenblicke der Demenz“ vor. Darin plädiert 
Wissussek für einen Perspektivwechsel: Statt primär auf die Verluste und Defizite zu blicken, 
die die Krankheit mit sich bringt, rückt er den Menschen mit seinen Gefühlen, Bedürfnissen 
und verbliebenen Fähigkeiten in den Mittelpunkt. Damit ermutigt er dazu, eine Beziehung auf 
Augenhöhe zu gestalten und so die Lebensqualität der Betroffenen aktiv zu steigern. Die 
Veranstaltung ist eine wertvolle Gelegenheit, neue praktische Ansätze für eine 
herausfordernde Lebenssituation zu gewinnen.  
 
Die Veranstaltung richtet sich an Angehörige, Pflegekräfte, ehrenamtliche Helfer und alle 
Interessierten, die neue Impulse für den Alltag mit Menschen mit Demenz suchen. Nach der 
Buchvorstellung (mit Möglichkeit zum Erwerb) führt Michael Wissussek auf Wunsch 
persönliche Einzelgespräche. Um Angehörigen die Teilnahme zu erleichtern, wird eine 
Betreuung für ihre an Demenz erkrankten Familienmitglieder von Fachkräften während der 
Veranstaltung angeboten.  
 
Für die Planung wird um Anmeldung gebeten – diese ist möglich per E-Mail an  
pflegekonferenz@zollernalbkreis.de und unter Telefon: 07433/92-1620.  
 
 
 

„Demenz verstehen und begreifen“ 
  

 
Theoretische Einblicke in die Erkrankung und praxisnahes Erleben mit dem Demenzparcours

 
 

Freitag, 27.03.2026 
16:30 Uhr bis 18:30 Uhr 

Haus im Park in Bisingen 
Bahnhofstraße 34, 72406 Bisingen 

 
Der Eintritt ist frei, Anmeldung erwünscht unter: 
 
shg.demenz.zak@web.de oder 07433-9032814 (AB) 
Betreuungsangebot für Menschen mit Demenz vorhanden  

Landratsamt Zollernalbkreis 

mailto:pflegekonferenz@zollernalbkreis.de
mailto:shg.demenz.zak@web.de


 
 
 
 
 
Das Landratsamt informiert: 
 

Verschiebung der Müllabfuhr wegen der Osterfeiertage 
 
Feiertagsbedingt kommt es aufgrund von Ostern zu Verschiebungen der Regelabfuhrtage bei 
den Restmüll- und Biotonnen, den gelben Säcken und den blauen Papierbehältern. Dies hat 
zur Folge, dass die Abfuhr entweder vorverlegt oder nachgeholt wird. 
 
Die Verschiebungen beginnen bereits vor der Karwoche: Abfälle, deren Abholung turnusmäßig 
am Montag, 30. März vorgesehen wäre, werden dann schon am Samstag, 28. März abgeholt. 
Somit kommt die Müllabfuhr in der Woche vor Karfreitag jeweils einen Tag früher als regulär. 
 
Dagegen verschieben sich die Abfuhrtermine nach Ostermontag wie gewohnt nach hinten und 
die Abfälle werden somit jeweils einen Tag später als gewöhnlich abgeholt. 
 
Alle Verschiebungen sind bereits in den Abfuhrterminen des aktuellen Abfallkalenders 
berücksichtigt. Auch die Abfall ZAK-App enthält alle gültigen Termine. Via Push-Mitteilung 
werden die Nutzer automatisch an die Änderung erinnert.  
 
Damit keine unangenehmen Überraschungen die Feiertage stören, weist das 
Abfallwirtschaftsamt in diesem Zusammenhang nochmals auf die unterschiedlichen 
Leerungszeiten der Rest- und Biomülltonnen hin: Seit Jahresbeginn werden beide Behälter 
zwar weiterhin am gleichen Tag, jedoch zu verschiedenen Zeiten von zwei unterschiedlichen 
Fahrzeugen geleert. Deshalb kann es vorkommen, dass beispielsweise die Biotonne morgens 
und die Restmülltonne erst am späten Nachmittag geleert wird – oder andersherum. Sofern 
also die Behälter nicht rechtzeitig zur Abfuhr bereitstehen, ist eine spätere Reklamation für 
eine Nachentleerung nicht mehr möglich. Dies gilt nicht nur während der 
Feiertagsverschiebungen, sondern auch unterjährig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Energieagentur Zollernalbkreis informiert: 
 
 

Für im Jahr 2010 eingebaute Heizungen in größeren Wohngebäuden ist eine 
Prüfung dieses Jahr Pflicht. 

 
Fachkundiges Prüfen macht Heizungen effizienter und sorgt für eine längere 
Lebensdauer. 
 
Eine optimal eingestellte Heizungsanlage spart Kosten und senkt den CO2-Ausstoß. 
Daher sollten Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer ihre Heizung nach einer 
bestimmten Betriebsdauer von Fachleuten überprüfen lassen. Was viele nicht wissen: 
Für Wohngebäude ab sechs Wohneinheiten besteht sogar die Pflicht zum 
Heizungscheck. Das regelt Paragraf 60b des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Die 
Regelung gilt für Heizungsanlagen mit Wasser als Wärmeträger. Darunter fallen auch 
Gas-, Öl- und Holzheizungen. Nach 16 Betriebsjahren müssen sie überprüft sein. 
Heizungsanlagen, die 2010 eingebaut wurden, fallen daher noch in diesem Jahr unter 
die Prüfpflicht. Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-Württemberg 
geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau hin. Zeit bis Ende September 2027 
haben Heizungen, die vor dem Stichtag 1. Oktober 2009 installiert wurden. Anlagen mit 
standardisierter Gebäudeautomation und solche, die einer vertraglichen Vereinbarung 
zur Energieeffizienzverbesserung unterliegen, sind von dieser Regel ausgenommen. 
Für Wärmepumpen in Gebäuden dieser Größe gilt eine separate Prüfpflicht. 
 
Laut GEG ist es für Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden mit mindestens 
sechs Wohneinheiten Pflicht, die Heizungsanlage im Haus nach mehreren Jahren von 
Fachleuten überprüfen zu lassen. Die Termine für die verpflichtende Wartung sind gestaffelt, 
je nach Alter der Heizungsanlage, wie folgende Beispiele zeigen:  
Heizungen, die nach dem 30. September 2009 eingebaut wurden, müssen nach 16 Jahren 
geprüft sein.  
 

• Einbau im Oktober 2009: Prüfung musste bis September 2025 erfolgt sein.  

• Einbau im April 2010: Prüfung bis März 2026  

 
Für Anlagen mit Einbau bis 30. September 2009 gibt es insgesamt noch etwas mehr Zeit für 
die Prüfung und zwar bis 30. September 2027.  
Finden die Fachleute bei der Prüfung heraus, dass die Anlage optimiert werden muss, sind 
Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer dazu verpflichtet, diese Maßnahmen wiederum 
innerhalb eines Jahres durchführen zu lassen. Ziel des Gesetzes ist es, Energie möglichst 
effizient zu nutzen. Dazu müssen die Energieverluste der Anlage zunächst erkannt und 
anschließend behoben werden. 
 
Frühzeitig um Termin kümmern  
 
Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer können die Prüfung ihrer Heizungsanlage mit einem 
bereits vereinbarten Termin wie beispielsweise der Heizungswartung, der Feuerstättenschau 
oder dem Kaminkehrtermin kombinieren. Es ist auch erlaubt, sich die Prüfung während eines 
hydraulischen Abgleichs bestätigen zu lassen. Mit Blick auf die Fristen ist es auf jeden Fall 
empfehlenswert, sich frühzeitig um einen Termin zum Heizungscheck zu kümmern. 
 
 
 
 
Bei Fragen Rund um das Thema Heizungen hilft die Energieagentur Zollernalb mit ihrem 
umfangreichen Angebot weiter. Die Beratung findet online, telefonisch oder in einem 
persönlichen Gespräch statt. Unsere Fachleute informieren anbieterunabhängig und 
individuell. Mehr Informationen gibt es direkt bei der Energieagentur Zollernalb unter 07433-
921385, www.energieagentur-zollernalb.de 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Das Regierungspräsidium Tübingen informiert: 
 

B 463 Instandsetzung des Tunnels Albstadt-Laufen und weitere 
Erhaltungsmaßnahmen 

Sanierungsarbeiten der Umleitungsstrecke auf der L 442 zwischen Balingen-
Zillhausen und Albstadt-Pfeffingen ab Mittwoch, 18.03.2026 

 
 
Seit Oktober 2024 führt das Regierungspräsidium Tübingen Instandsetzungsarbeiten am 
Tunnel in Albstadt-Laufen im Verlauf der B 463 durch. Diese stellen den 
Erhaltungsschwerpunkt bei den Bundesstraßen im Zollernalbkreis dar. Begleitend werden 
weitere Erhaltungsmaßnahmen wie der Ersatzneubau der Brücke über die Eyach westlich von 
Albstadt-Laufen, sowie mehrere Fahrbahndeckenerneuerungen umgesetzt. 
Bedingt durch die größere Verkehrsbelastung der früheren Umleitungen der Jahre 2024 und 
2025 sind auf dem Abschnitt zwischen Balingen-Zillhausen und Albstadt-Pfeffingen an 
mehreren Stellen im Verlauf der L 442 größere Fahrbahnsetzungen aufgetreten. Diese 
müssen vor der erneuten Einrichtung der Umleitung auf diesem Streckenabschnitt zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit saniert werden. Es ist geplant mit den Arbeiten ab 
Mittwoch, 18. März 2026 zu beginnen. Unter guten Witterungsbedingungen können die 
Arbeiten bis Freitag, 20. März 2026 abgeschlossen werden. 
Verkehrsführung  
 
Die Arbeiten werden bei halbseitiger Sperrung der L 442 unter Verwendung einer Ampelanlage 
ausgeführt. 
 
Das Regierungspräsidium bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die im 
Zusammenhang mit der Maßnahme entstehenden Beeinträchtigungen. 
Hintergrundinformationen:  
 
Das Regierungspräsidium informiert die Öffentlichkeit fortlaufend über den Verlauf des 
Projekts und die Termine der Verkehrsumstellungen. 
Die Projektseite des Regierungspräsidiums ist unter dem Link  B 463 Instandsetzung Tunnel 
Albstadt-Laufen - Regierungspräsidium Tübingen (baden-wuerttemberg.de) zu finden. 
Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können Interessierte auf der 
Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg unter 
www.verkehrsinfo-bw.de abrufen. Verkehrsinfo BW gibt es auch als App (kostenlos und ohne 
Werbung) – Infos unter: www.verkehrsinfo-bw.de/verkehrsinfo_app.  
 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Tübingen 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abt4/b463-tunnel/#:~:text=Das%20Regierungspr%C3%A4sidium%20T%C3%BCbingen%20plant%20ab,und%20die%20Erneuerung%20des%20Fahrbahnbelags.
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/abt4/b463-tunnel/#:~:text=Das%20Regierungspr%C3%A4sidium%20T%C3%BCbingen%20plant%20ab,und%20die%20Erneuerung%20des%20Fahrbahnbelags.
http://www.verkehrsinfo-bw.de/
http://www.verkehrsinfo-bw.de/verkehrsinfo_app


 
 

 
 
Die Handwerkskammer Reutlingen informiert: 
 

Freie Lehrstellen im Landkreis Zollernalb für 2026 
 
Das Handwerk bietet jungen Menschen mit einer dualen Ausbildung krisensichere 
Zukunftsperspektiven für den Start in die berufliche Karriere. Aktuell sind für das Jahr 
2026  
748 Lehrstellen in 483 Betrieben veröffentlicht. Außerdem sind 108 Praktikumsplätze 
ausgeschrieben. 
 
Für den Landkreis Zollernalb sehen die Zahlen wie folgt aus:  
Für das Ausbildungsjahr 2026 sind 133 Lehrstellen in 89 Betrieben ausgeschrieben 
(www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche). In der Praktikabörse sind außerdem 27 
Praktikumsplätze veröffentlicht. 
 
 
Für 2026 werden im Landkreis Zollernalb aktuell die meisten Auszubildenden in folgenden 
Berufen (jeweils m/w/d) gesucht: 12 Anlagenmechaniker für Sanitär- Heizungs- und 
Klimatechnik, 1 Automobilkaufmann/-frau, 3 Baugeräteführer, 3 Beton- und Stahlbetonbauer, 
2 Dachdecker, 2 Elektroniker für Betriebstechnik, 2 Elektroniker für Maschinen- und 
Antriebstechnik, 9 Elektroniker, 1 Fachkraft für Metalltechnik, 1 Fachlagerist, 3 Fachpraktiker 
für Kfz.-Mechatroniker, 11 Feinwerkmechaniker, 4 Glaser, 1 Hörakustiker, 2 
Industriekaufmann/frau, 1 Industriemechaniker, 1 Informationselektroniker, 2 Karosserie- und 
Fahrzeugbaumechaniker, 3 Kaufmann/-frau für Büromanagement, 1 Klempner, 2 
Konstruktionsmechaniker, 3 Kraftfahrzeugmechatroniker, 2 Land-und 
Baumaschinenmechatroniker, 9 Maler- und Lackierer, 9 Maurer, 1 Mechatroniker, 8 
Mechatroniker für Kältetechnik, 6 Metallbauer, 1 Ofen- und Luftheizungsbauer, 3 Rollladen- 
und Sonnenschutzmechatroniker, 1 Schornsteinfeger; 6 Straßenbauer, 7 Tischler/Schreiner 
und 10 Zimmerer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handwerkskammer Reutlingen 

http://www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche


 

 
 
 
Der Elterntreff informiert: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Das Deutsche Rote Kreuz informiert: 
 

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zollernalb e.V. 

 

Freie Plätze in den Spiel- und Kontaktgruppen für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren 
dienstags und mittwochs 08:45-10:00 Uhr in Balingen, freitags 08:45-10:00 Uhr in Hechingen 
Kurse für Eltern mit Babys im ersten Lebensjahr Zeit und Raum für Eltern mit Babys im 
ersten Lebensjahr. Austausch, Gemeinsamkeit, Entspannung, und Unterstützung für die neue 
Lebenssituation in der Familie. Frau Gresser, Tel. 07433 9099 13.  
In den kommenden Wochen starten zahlreiche Kurse in Balingen und Hechingen! 
Die DRK-Reisebegleiter laden ein!  
 
Am Montag, 08.04.2026, geht es zur Osterfahrt nach Oberstadion. Auf dem Programm 
stehen eine Führung über den Osterweg sowie die Besichtigung der kunstvollen 
Ostereierausstellung im Krippenmuseum. 
Anmeldeschluss: 20.03.26 
 
Am Freitag, 24.04.26, geht es zur nächsten Tagesreise: Volksliedersingen im Kinzigtal. 
Nach der Ankunft im Landgasthof Rebstock in Zell am Harmersbach genießen wir 

Allgemeines 
 



Heißgetränke und Kuchen so viel wir möchten. Gut gestärkt starten wir anschließend 
gemeinsam ins fröhliche Volksliedersingen. Zum Abschluss erwartet uns ein hausgemachter 
Wurstsalat des Gasthofs. Anmeldeschluss:10.04.26  
 
Mehrtagesreise in den Spessart – 08.–11. Juni 2026 Unsere erste Mehrtagesreise 2026 
führt in den märchenhaften Spessart. Auf dem Programm stehen Aschaffenburg, eine 
Spessart-Rundfahrt, das Wasserschloss Mespelbrunn, eine Planwagenfahrt, die 
Spessarträuber sowie Miltenberg mit Stadtführung und Schifffahrt. Zeit für eigene 
Unternehmungen ist ebenfalls eingeplant. Auf der Rückfahrt besuchen wir Rothenburg ob 
der Tauber. Anmeldeschluss: 13.04.2026 Begleitung durch erfahrene ehrenamtliche 
DRK-Reisebegleiter/- innen. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Nähere 
Informationen und Anmeldung, Frau Brünle, Tel. 07433 9099 843. 
 
Werde Fördermitglied – schon ab 25 € im Jahr! Unterstütze den DRK-Kreisverband 
Zollernalb e.V. und stärke damit den Bevölkerungsschutz vor Ort. Jede Fördermitgliedschaft 
hilft uns, wichtige Aufgaben und ehrenamtliche Arbeit weiterhin zuverlässig zu leisten. Jetzt 
Mitglied werden und weitersagen! 
 
DRK-Menüservice: Genussvoll in den Frühling! Mit den ersten warmen Tagen beginnt auch 
kulinarisch eine besondere Zeit. Entdecken Sie frische, wohltuende Frühlingsgerichte voller 
Geschmack. Rufen Sie uns gerne an: 07433 9099 29. Unser DRK-Menüservice informiert 
Sie ausführlich über das Angebot. 
 
DRK-Hausnotruf: Hilfe auf Knopfdruck Mit Sicherheit zu Hause Sie möchten sicher in Ihrer 
häuslichen Umgebung wohnen trotz Alter, Krankheit oder Behinderung? Ihr 
Familienangehöriger soll auch während Ihrer Abwesenheit, z. B. während des Urlaubs, 
zuverlässig und optimal betreut werden? Wir bieten Ihnen mit dem Hausnotruf-Dienst in Ihren 
eigenen vier Wänden Sicherheit und Service, rund um die Uhr. Weitere Informationen erhalten 
Sie unter Tel. 07433 90 99 55 
 
 
 
 
 
 
 
  

Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Grosselfingen 
 

"Liederkranz Steinhofen 1873 e.V." 

 

Liebe Sängerkameraden, 
 
Unser nächster Auftritt im Senioren- und Pflegeheim in Grosselfingen, am 12. April, rückt 
immer näher. Nur noch wenige Proben sind es bis dahin, zumal am Gründonnerstag, den 2. 
April keine Probe stattfindet. Für ein gutes Gelingen, bei dem inzwischen zur Tradition 
gewordenem Auftritt, bitte ich weiterhin um möglichst vollzählige Probenbesuche. Allen 
Erkrankten wünsche ich an dieser Stelle gute Besserung und baldige Genesung.  
 
 
 
 

Reit- und Fahrgemeinschaft Marienhof 
 
(pha) Die Vorstandschaft der Reit- und Fahrgemeinschaft Marienhof hatte am vergangenen 
Samstag zur Hauptversammlung ins Vereinsstüble der Otto-Marienfeld-Reithalle eingeladen. 
Die Vorstandschaft berichtete über das Jahr 2025. Neuwahlen und Ehrungen standen im 
Mittelpunkt der Versammlung. Mit Grußworten von Vorsitzender Monika Marienfeld an die 
anwesenden Mitglieder, Bürgermeister Friedbert Dieringer und an Ehrenvorsitzenden Josef 

Vereinsnachrichten 



Bogenschütz wurde die Versammlung eröffnet. Danach erfolgte die Totenehrung.  
Anschließend berichtete Schriftführerin Carolin Zanger vom abgelaufenen Geschäftsjahr. Sie 
ging im Detail auf die Termine des vergangenen Jahres ein.  Neben den Veranstaltungen und 
den regelmäßigen Reitkursen fanden 6 Ausschusssitzungen satt. Das Reiterstüble wurde 
auch wieder zu Veranstaltungen vermietet.  
 
Kassiererin Regina Koch meldete eine ausgeglichene Kasse. Theresa Bulach und Sanja Beck 
hatten gemeinsam die Kasse geprüft und Theresa Bulach dankte Regina Koch für die 
tadellose Kassenführung und schlug der Versammlung die Entlastung vor. Die Entlastung der 
Vorstandschaft führte Friedbert Dieringer einstimmig herbei, er leitete anschließend die 
Wahlen. Diese endeten mit folgendem Ergebnis: 2. Vorsitzende Pernille Jörgensen, 
Kassiererin: Regina Koch, Ausschussmitglieder: Silvie Beck und Theresa Uhl, Kassenprüferin: 
Theresa Bulach. Diese Funktionäre wurden auf 2 Jahren gewählt.   
 
Bei den anschließenden Ehrungen gab es Blumen und Urkunden. Geehrt wurden für 10 Jahre 
Mitgliedschaft: Leni Beck, Stephanie Ciriello, Lena Murawski, Ella Pfister und Christine Wolf. 
Für 25 Jahre: Wiebke Grahneis. 
Ein Präsent zum 60. Geburtstag erhielt Hubert Belser. Auch Monika Marienfeld und Regina 
Koch bekamen ein Präsent für Ihre Arbeit überreicht und die Ausschussmitglieder, die nicht 
zur Wahl standen, erhielten ein Präsent: Dies waren: Monika Marienfeld, Carolin Zanger, 
Wiebke Grahneis, Ramona Conradi, Simon Lacher, Katrin Haug, Leonie Vögele, Jana Vögele, 
Ruth Spieker und Sanja Beck   
 
Am Ende stellte Monika Marienfeld die Termine für 2026 vor. Als nächstes steht das 
Forellenessen To Go am Karfreitag 03. April an. Hier können bereits Bestellungen getätigt 
werden. Auch das Muttertagsschnitzel To Go und im Reiterstüble am 10. Mai findet statt. Als 
besonderen Höhepunkt für die Mitglieder wird es am 20. Und 21. Juni eine Wanderung mit 
Übernachtung auf der Truchtelfinger Hütte geben. Am 27. Und 28. Juni wird das Turnier der 
Flying Dogs bewirtet, ebenso werden wieder die beliebten Ferienreitkurse angeboten, es wird 
ein Weihnachtsbasteln mit Pernille Jörgensen geben und (wenn möglich) eine Bewirtung auf 
dem Waldweihnachtsweg. Damit endete die harmonische Versammlung. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Forellenessen 
 
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner wir bieten Euch am Karfreitag, 03. April 26 
Einen Forellenessen-Lieferservice an. 
 
Es gibt: Forelle gebraten oder Knusperfilets -jeweils mit Salat- wie bisher. 
 
Die genaue Preisliste und sämtliche Informationen erhalten Sie unter 0173/6702218 per 
WhatsApp oder marienhof.koch@outlook.com per Email. Das Angebot gilt am Karfreitag  
mittags von 11 bis 14.30 Uhr. 
 
Vorbestellungen nehmen wir ab sofort und bis spätestens MI 01. April 2026 um 20 Uhr 
entgegen. 
 
Wir hoffen, dass unser Angebot wieder so toll angenommen wird und bedanken uns 
schon jetzt im Voraus für das Vertrauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reit- und Fahrverein Grosselfingen e.V. 
 
Am 26.04.2026 ab 9 Uhr findet der 37. Wanderritt in Grosselfingen und Umgebung statt. Der 
Reit- und Fahrverein Grosselfingen freut sich über zahlreiche Teilnehmer und Besucher der 
Gemeinde. 
 
 
 
 
 

Schwäbischer Albverein e.V. Ortsgruppe Grosselfingen 

Einladung zur Jahreshauptversammlung am 21.3.2026 

Beginn 20 Uhr im Schützenhaus in Grosselfingen. Ab 19 Uhr wird ein Vesper angeboten. 
 
Tagesordnungspunkte: 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Bericht des 1. Vorsitzenden 
4.Bericht des Schriftführers 
5. Bericht des Kassierers 
6. Entlastung des Kassierers 
7. Bericht des Wegewarts 
8. Bericht des Hüttenwarts 
9. Entlastung der Vorstandschaft 
10. Neuwahlen 
11. Ehrungen 
12. Wünsche und Anträge 
 
Anträge können schriftlich bis zum 19.3.2025 beim 1. Vorsitzenden abgegeben werden. 
Eingeladen sind alle Ehrenmitglieder, Mitglieder und Gönner 
Die Vorstandschaft 

mailto:marienhof.koch@outlook.com


 
Halbtagswanderung am Sonntag, den 22.03.26 

 
Wir treffen uns um 13.30 Uhr am Marktplatz und fahren mit Pkw nach Hechingen-Stetten 
Sportplatz. Von dort aus wandern wir die Neuberg-Tour. Wanderzeit ca. 2,5 Stunden. 
Wanderführer: Christine und Helmut Lossau 
 
Gäste sind herzlich willkommen 
 
Die Vorstandschaft 
 
 
 
 
 
 

Schützenverein Grosselfingen 1909 e.V. 
 
Am Sonntag, 22.03.2026 Frühshoppen 10:00 Uhr bis 12.00 Uhr. Nachmittags ab 15:00 Uhr 
Kaffee und Kuchen - Am Abend Vesper. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VdK Ortsverband Bisingen/Grosselfingen 
 

Unser kürzlicher Besuch des Obersten Gerichtshofs in Karlsruhe bot wertvolle Einblicke in die 
Arbeit des höchsten deutschen Gerichts. Anschließend rundete ein Besuch im Kunstmuseum 
Karlsruhe den Tag ab. Wir danken dem Kreisvorsitzenden Roland Sauter herzlich für die 
gelungene Koordination und Begleitung dieser Exkursion. Wie bereits in der vergangenen 
Woche angekündigt, findet unsere Mitgliederversammlung am Freitag, 27. März 2026, um 
16:30 Uhr im Speisesaal der Lebenshilfe, Thanheimer Str. 46 in Bisingen, statt.  
 
Nach der Begrüßung und dem Gedenken an unsere verstorbenen Mitglieder folgen die 
Grußworte sowie die Berichte der Vorsitzenden, des Schriftführers, des Schatzmeisters und 
der Kassenprüfer über das Vereinsjahr 2025. Im Anschluss besteht Gelegenheit zur 
Aussprache, bevor über den Kassenbericht abgestimmt und die Vorstandschaft entlastet wird. 
Ein besonderer Programmpunkt sind die Ehrungen für 10- und 25-jährige Mitgliedschaft. 
Außerdem informieren wir über Aktuelles aus dem Kreisverband, kommende Termine sowie 
weitere wichtige Themen. Zum Abschluss stehen Anträge und Verschiedenes auf der 
Tagesordnung. 
 
Unsere diesjährige Busreise mit VdK Reisen Stuttgart führt vom 3. bis 10. Oktober 2026 an 
die Blumenriviera, mit Ein- und Ausstieg in Bisingen. Eine Vorstellungspräsentation der Reise 
findet am Montag, 30. März 2026, um 15:00 Uhr statt. Der genaue Veranstaltungsort wird noch 
festgelegt und rechtzeitig im Gemeindeblatt bekannt gegeben. 
 
Anne Heller 
 
 
 
 
 
 
 



CDU Ortsverband Bisingen/Grosselfingen 
 

Unser Ortsverband trifft sich am Montag, 23. März 2026, um 19:30 Uhr zur Vorstandssitzung 
im TSV Stüble des Turn- und Sportvereins Steinhofen (Balinger Str. 8, Zufahrt über die 
Rosengasse). Nach einem intensiven und wichtigen Wahlkampf für unsere Partei möchten wir 
die vergangenen Wochen gemeinsam Revue passieren lassen, Erfahrungen austauschen und 
Schlussfolgerungen für die zukünftige Arbeit ziehen. Im Mittelpunkt des Abends stehen ein 
gemeinsamer Rückblick auf die vergangenen Monate sowie die Besprechung des 
Jahresausblicks. Zudem möchten wir Raum für Austausch und Gemeinschaftspflege schaffen. 
Die nächste Kreisvorstandssitzung findet am Dienstag, 05. Mai 2026, statt. Ort und genaue 
Uhrzeit werden noch bekannt gegeben. In dieser Sitzung wird erstmals eine umfassende 
Wahlanalyse möglich sein. Darüber hinaus werden – je nach Stand der Dinge – entweder erste 
Details zu den Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen vorgestellt oder bereits erzielte 
Ergebnisse und Vereinbarungen berichtet und gemeinsam eingeordnet.  
 
Anne Heller 
 
 
 
 
 

 
FC Grosselfingen 1910 e.V. 

 
 
Spielberichte:  
 
FC Grosselfingen - SGM Hardt/Lauterbach 2:1 (0:0) 
 
Erneut bot die FC-Mannschaft auf dem heimischen Alten Berg den Zuschauern eine 
spannende Partie mit viel Einsatz und Konzentration. Dies war auch notwendig, um gegen die 
SGM aus Hardt und Lauterbach zu punkten. Dieser stand vor dem Spieltag auf einem sehr 
guten vierten Tabellenplatz und war, auch von der Presse so betitelt, klarer Favorit. Umso 
besser und wichtig, dass unsere Mannschaft eine gute Mannschaftsleistung zeigte und auch 
verdient als Sieger vom Platz ging. 
 

 
 
Der Spielverlauf: 1. Halbzeit:  
 
In der Anfangsphase machte der Favorit Druck nach vorne und kam zu ersten guten Aktionen 
im letzten Drittel. Mehrmals ging es über gezielte und schnelle Pässe über ihre Außenspieler 
nach vorne und per Flanke dann ins Zentrum. Doch Stand die Abwehr vor unserem Tor erneut 
sicher. Nach und nach kam auch unser FCG besser ins Spiel und erkämpfte sich immer mehr 
in gefährliche Offensiv-Situationen. Mehrere Standards wurden von der SGM-Abwehr jedoch 
ebenfalls geklärt. Ein FC-Eckball und der daraus resultierende Konter eröffnete den Gästen 
die beste Chance im ersten Durchgang. Doch wie im letzten Spiel, war unser Keeper Nick 



Sulzer hellwach und parierte wichtig zur Ecke (22′). Richtige Großchancen gab es bis zum 
Halbzeitpfiff auf beiden Seiten nicht mehr. Gute Chancen auf FCG-Seite hatten Ben Rager 
nach einem Dribbling und Abschluss auf’s „kurze Eck“ und Micha Fuoß per Kopf nach einem 
Eckball. Es sollte jedoch bis zum Seitenwechsel beim torlosen Unentschieden bleiben. 
 

 
2. Halbzeit: Auch die ersten Minuten im zweiten Durchgang waren sehr ausgeglichen und es 
ging hin und her ohne die großen Möglichkeiten. Die Gäste waren stets gefährlich bei Kontern 
oder über ihren Topscorer Schondelmaier nach gefährlichen Flanken aus dem Halbfeld in den 
Strafraum. Mit vereinten Kräften blieb unser FC sauber. Nach einem Stockfehler eines SGM-
Innenverteidigers kam nach einer Stunde Spielzeit Marko Blazevic im 16er völlig frei an den 
Ball. Dieses Geschenk nahm er danken an und konnte mit einem sehr guten Abschluss unser 
Team in Führung bringen (61′). Im Anschluss nahm die Partie immer mehr an Fahrt auf. 
 
Die bis dato bereits auf gutem Niveau gespielte Partie, wurde nun noch intensiver. Die Folgen 
dieser Intensität waren viele Zweikämpfe und auch die ein oder andere gelbe Karte. Die 
nächste Großchance auf einen Treffer hatte Andy Liss nach knapp 70 Minuten. Im Vorfeld 
dribbelte Micha Fuoß vom Flügel ins Zentrum und passte quer auf Andy. Dieser konnte nach 
der Ballannahme dann aus ca. 10-11 Meter halblinks vor dem Tor das Leder leider nicht aufs 
Tor schießen und verzog. Kurz danach profitierte dann der Gast nach einem Querschläger im 
Mittelfeld. Denn dieser landete auf dem Flügel und nach der Flanke in den Strafraum letztlich 
im FC-Tor zum 1:1 Ausgleich (77′). Danach blieb es umkämpft und ging hin und her. Kurz vor 
Spielende landete ein langer Pass der Gäste auf Umwegen bei Andi Dehner, welcher mit dem 
Ball in die gegnerische Hälfte dribbelte. Nach seinem Pass zu Max Carlos Lenhart konnte 
dieser den Ball behaupten und leitete ihn weiter in die Spitze zu Florian Buck. Nach dessen 
Annahme und kurzem Dribbling um seinen Gegenspieler herum schloss Flo aus gut 18 Metern 
ab und vollendete sehenswert zum umjubelten 2:1 Führungstreffer. In den letzten 
verbleibenden Minuten drückte der Gast nochmals mit vielen tiefen Pässen und Flanken aus 
dem Halbfeld. Doch die FC-Defensive hielt stand und bewahrte das Team vor dem erneuten 
Ausgleich. Unter dem Strich eine engagierte und konzentrierte Leistung unseres Teams. 
Dementsprechend ist der Sieg auch nicht unverdient. Wichtige drei Punkte im Kampf um den 
Klassenerhalt. Wir danken allen Fans und Zuschauern für die Unterstützung! 
 
Vorschau Aktive:  
 
So., 22.03.26 | 13:00 Uhr: SGM Hart/Owingen II - SGM FC Wessingen/FC Grosselfingen 
II (in Owingen)  
Nach dem wichtigen Sieg und den drei Punkten im Abstiegskampf folgt ein Duell in Owingen 
gegen den in der Tabelle hinter unserer SGM stehende SGM Hart/Owingen II. Mit einem 
weiteren Sieg würde man an das rettende Ufer aufschließen und wäre in Schlagdistanz. Ein 
sehr wichtiges Auswärtsspiel - das Team hofft auf zahlreiche Unterstützung!  
 
So., 22.03.26 | 15:00 Uhr: SV Bubsheim - FC Grosselfingen  
Nach dem Heimsieg gegen die starke SGM Hardt/Lauterbach folgt ein Tabellennachbarnduell 
gegen den SV Bubsheim. Betrachtet man die Tabelle wird klar, dass es ein sehr wichtiges 
Auswärtsspiel ist. Die SVB hat ebenfalls 29 Punkte auf dem Konto und steht auf dem 10. 
Tabellenplatz - einem Platz vor unserem FCG (ebenfalls 29 Punkte). Wir hoffen auf zahlreiche 
Unterstützung unserer Fans und Zuschauer! 
 
Vorschau Jugend: Supportet die JUGEND!  
 
Fr., 20.03.26 | 17:30 Uhr: SGM Wessingen II - FC Onstmettingen II (E-Jgd)  
Fr., 20.03.26 | 18:30 Uhr: SGM Wessingen I - FC Onstmettingen I (E-Jgd)  
Sa., 21.03.26 | 13:30 Uhr: SGM Grosselfingen - SGM Stetten-Salm./Alb-Zollern (D-Jgd) 
Sa., 21.03.26 | 16:30 Uhr: SGM Grosselfingen - SGM Hardt/Lauterbach (A-Jgd)  
So., 22.03.26 | 11:00 Uhr: SGM Bisingen - SGM Durchhausen/Baar (B-Jgd) 
 
 
 



Ankündigungen:  
 
Generalversammlung: Fr., 27. März ab 19:30 bzw. 20:00 Uhr  
Unser FC Grosselfingen 1910 e.V. und der Förderverein FC Grosselfingen laden zur 
Generalversammlung ein. Diese finden am Freitag, 27.03. statt. Um 19:30 Uhr startet der 
Förderverein - ab 20:00 Uhr ist der FC Grosselfingen 1910 e.V. an der Reihe. Es stehen 
Wahlen an, es gibt Neues zur Regelungen der Bezirksligen/Kreisligen/etc. für die kommende 
Runde, Ausblick der Planungen des FCG, Berichte der Abteilungen und und und. Hierzu laden 
wir alle Mitglieder, Sponsoren, Freunde, Gönner, Fans und Interessierte recht herzlich in unser 
Sportheim ein. Gönnt euch ein Feierabendgetränk, unterstützt unseren Verein und hört euch 
die neusten Informationen an. Wir freuen uns auf euch. 
 
Alle Infos zu unserem FC Grosselfingen findet ihr natürlich auf unserer Homepage unter 
www.fcgrosselfingen.de oder einfach den nachfolgenden QR-Code scannen. 
 

 


